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T O P Nr. 7 

Bestellung der Mitglieder für das Kindergarten-Kuratorium 

 
Anlagen: 
 

Status:    ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich 

 

Gremium:    ☒ Gemeinderat 

    ☐ Technischer Ausschuss 

    ☐ Verwaltungsausschuss 

 

Beratungszweck:  ☒ Beschluss ☐ Vorberatung  ☐ Kenntnisnahme 

 

Finanzielle Auswirkungen: ☐ ja  ☒ nein 

 

Gesamtkosten der 
Maßnahme 

Erhaltene 
Einzahlungen 
(Zuschüsse o.ä.) 

Ansatz im 
Haushaltsplan 

Jährliche 
Folgekosten der 
Maßnahme 

Verfügbare 
Restmittel 

  --   

 
Sitzungsverlauf: 
 
 
I. Beschlussvorschlag: 
 
Die Wahl der Mitglieder erfolgt in der Gemeinderatssitzung. 

 
II. Sachstandsbericht: 

 
Gemäß Ziff. 6 des Vertrages über die Förderung und den Betrieb der Evangelischen Kindergärten vom 
18.03.2002 zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde Kürnbach und der Gemeinde Kürnbach wurde 
vereinbart: 
 
Ziff. 6.1  Von der Kirchengemeinde und der bürgerlichen Gemeinde wird ein paritätisch besetztes 
Kuratorium gebildet. Vor einer Entscheidung des Kindergartenträgers und über die Zustimmung nach Nr. 
5 sollen im Kuratorium insbesondere beraten werden:  

 

 Beratung von Grundsatzfragen 

 Vorberatung über Festsetzung und Änderung des Elternbeitrages  

 Koordinierung zwischen der Kirchengemeinde, der bürgerlichen Gemeinde und dem 
Elternbeirat sowie Unterstützung der Kindergartenleiterin in allen Angelegenheiten des 
Kindergartens 

 Aufstellung von Grundsätzen für die Aufnahme der Kinder, Entscheidungen über 
Aufnahmesperren, wenn nicht alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden können  

 Festsetzung der Öffnungszeiten sowie der Kindergartenferien 
 
Ziff. 6.2  Dem Kuratorium gehören an: 

 

 der/die Pfarrer/in oder ein/e von ihm Beauftragte/r 

 der Bürgermeister oder ein/e von ihm Beauftragte/r 

 zwei Vertreter/innen des Kirchengemeinderats 

 zwei Vertreter/innen des Gemeinderats 
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Ziff. 6.3  Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte die/den Vorsitzende/n und eine/n stellvertretende/n 
Vorsitzende/n für die Dauer von zwei Jahren. 
 
Ziff. 6.4  Es sind mindestens zwei Sitzungen im Jahr einzuberufen 
 
Die bisherigen Mitglieder für das Kindergarten-Kuratorium sind: 
 
Mitglieder    persönliche Stellvertreter: 
GR Silvia Nuber (FWV)  GR Werner Arlt (FWV) 
GR Florian Jenz (Liste 4) GR Marcel Genc (Liste 4) 
 
Im Gemeinderat ist über die Besetzung der Mitglieder im Kuratorium zu beraten. 
 
 
 


